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Einleitung 

Art. 1 Präambel 

a) Im Bestreben, das Ansehen des schweizerischen Bankgewer-
bes im In- und Ausland zu wahren, 

b) in der Absicht, die bei der Aufnahme von Geschäftsbezie-
hungen und im Zusammenhang mit dem Bankgeheimnis gel-
tenden Regeln einer einwandfreien Geschäftsführung zu  
umschreiben, 

c) im Willen, einen wirkungsvollen Beitrag zur Bekämpfung 
der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung zu  
leisten, 

verpflichten sich die Banken gegenüber der SBVg als der mit der 
Wahrung der Interessen und des Ansehens des schweizerischen 
Bankgewerbes betrauten Dachorganisation in diesen Standesre-
geln 

a) ihre Vertragspartner zu identifizieren und in Zweifelsfällen 
eine Erklärung des Vertragspartners über den an den Vermö-
genswerten wirtschaftlich Berechtigten einzuholen; 

b) keine aktive Beihilfe zur Kapitalflucht zu leisten; 

c) keine aktive Beihilfe zu Steuerhinterziehung und dergleichen 
zu leisten durch Abgabe von unvollständigen oder irrefüh-
renden Bescheinigungen. 

1 Örtlicher Geltungsbereich 
1Den Standesregeln unterstehen die beigetretenen Banken und 
Effektenhändler mit sämtlichen in der Schweiz domizilierten 
Geschäftsstellen, nicht aber ihre ausländischen Zweigniederlas-
sungen, Vertretungen und Tochtergesellschaften (vgl. aber  
Ziff. 11, 19 und 21).  
2Die Banken dürfen ihre ausländischen Zweigniederlassungen 
und ihre ausländischen, im Bank- oder Finanzbereich tätigen 
Konzerngesellschaften nicht dazu missbrauchen, diese Vereinba-
rung zu umgehen.  
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2 Verhältnis zu anderen Erlassen  

Die Standesregeln ändern nichts an der Pflicht, das Bankge-
heimnis zu wahren. Sie können und wollen nicht 

a) die ausländische Devisen-, Fiskal- und Wirtschaftsgesetzge-
bung gleichsam zum Bestandteil des schweizerischen Rechts 
erheben und für die Schweizer Banken beachtlich erklären 
(soweit dies nicht durch die geltenden Staatsverträge und die 
schweizerische Gesetzgebung erfolgt ist); 

b) die gegenwärtige Gerichtspraxis auf dem Gebiete des inter-
nationalen Rechts unterlaufen; 

c) bestehende zivilrechtliche Verhältnisse zwischen Bank und 
Vertragspartner ändern. 

3 Abgrenzung zum GwG und zur GwV EBK 

In den Standesregeln sind geltende Regeln einer den guten Sitten 
entsprechenden Bankführung verbindlich festgelegt. Sie sollen 
bestimmte im Geldwäschereigesetz geregelte Sorgfaltspflichten 
(Art. 3 - 5 GwG) sowie den Begriff der „nach den Umständen 
gebotenen Sorgfalt“ bei der Entgegennahme von Vermögenswer-
ten (Art. 305ter StGB) konkretisieren1. Die besonderen Abklä-
rungspflichten bei Geschäftsbeziehungen oder Transaktionen mit 
erhöhtem Risiko sind Gegenstand der GwV EBK. Das normale 
Bankgeschäft soll dadurch nicht erschwert werden.  

4 Kommentare zu den Standesregeln 

Zur VSB 08 liegt ein von der SBVg verfasster Kommentar zu 
einzelnen Artikeln und Randziffern vor. Dieser Kommentar ist 
als Materialie bei der Auslegung der Standesregeln zu berück-
sichtigen.  

                                                        

 
1Über die sinngemässe Anwendung der VSB auf das Geschäft  
der Kreditkartenorganisationen bestehen separate Regeln.  
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A Identifizierung des  
Vertragspartners und Feststellung  
des wirtschaftlich Berechtigten 

Art. 2 Identifizierung des Vertragspartners 
1Die Banken sind verpflichtet, bei Aufnahme einer Geschäftsbe-
ziehung den Vertragspartner zu identifizieren. 
2Dies gilt für: 

a) die Eröffnung von Konten oder Heften; 

b) die Eröffnung von Depots; 

c) die Vornahme von Treuhandgeschäften; 

d) die Vermietung von Schrankfächern; 

e) die Annahme von Aufträgen zur Verwaltung von Vermögen, 
die bei Dritten liegen; 

f) die Ausführung von Handelsgeschäften über Effekten, Devi-
sen sowie Edelmetalle und andere Waren (Commodities)  
über Beträge von mehr als CHF 25’000.--; 

g) Kassageschäfte über Beträge von mehr als CHF 25’000.--. 
3Ein bereits korrekt identifizierter Vertragspartner, welcher zu-
sätzliche Geschäftsbeziehungen eröffnet, muss nicht erneut iden-
tifiziert werden. Dies gilt auch für die Überprüfung der Identität 
der Eröffner und Kenntnisnahme von Bevollmächtigungsbe-
stimmungen gemäss Ziff. 14 und die Eröffnung von Geschäfts-
beziehungen gemäss Ziff. 15.  

5 Inhabersparhefte 

Die Eröffnung neuer Inhabersparhefte ist verboten. Bestehende 
Inhabersparhefte sind bei deren ersten physischen Vorlage zu 
kündigen. Bei Inhabersparheften ist im Weiteren zu identifizie-
ren, wer Rückzüge tätigt; Einlagen dürfen nicht mehr entgegen-
genommen werden.  
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6 Effekten 

Unter Effekten sind vereinheitlichte und zum massenweisen 
Handel geeignete Wertpapiere, nicht verurkundete Rechte mit 
gleicher Funktion (Wertrechte) und Derivate zu verstehen  
(vgl. Art. 2 lit. a BEHG). Zudem fallen darunter auch nicht 
standardisierte Finanzprodukte.  

7 Kassageschäfte 

Unter Kassageschäften sind Bargeschäfte am Schalter (Geld-
wechsel, Kauf und Verkauf von Edelmetall, Barzeichnung von 
Kassa- und Anleihensobligationen, Barverkauf von Traveller-
checks, Bareinlösen von Checks usw.) zu verstehen. Bareinzah-
lungen und Barbezüge in Verbindung mit bestehenden Kon-
ten/Heften sowie Ein- und Auslieferungen verbriefter Effekten  
in Verbindung mit bestehenden Depots gelten nicht als Kassa-
geschäfte (Ziff. 5 bleibt vorbehalten).  

8 Identifizierungspflicht unabhängig von Mindestgrenzen 
1Bei Geschäften unterhalb der Mindestgrenzen (Art. 2 Abs. 2, lit. 
f und g) ist der Vertragspartner zu identifizieren, wenn offen-
sichtlich versucht wird, die Identifizierung zu umgehen, indem 
ein Betrag auf mehrere Transaktionen verteilt wird (sog. Smur-
fing). 
2Bestehen Verdachtsmomente, dass Vermögenswerte aus Quellen 
stammen, wie sie in Art. 9 Abs. 1 GwG aufgeführt sind, so ist 
der Vertragspartner unabhängig von Mindestgrenzen (Art. 2 
Abs. 2, lit. f und g) oder Ausnahmen von der formellen Identifi-
zierung (Ziff. 18) zu identifizieren.  
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1. Natürliche Personen 

9 Identifizierung bei persönlicher Vorsprache 

Bei persönlicher Vorsprache identifiziert die Bank den Vertrags-
partner, indem sie einen amtlichen Ausweis mit Fotografie (Pass, 
Identitätskarte, Führerausweis o.ä.) einsieht und fotokopiert 
sowie die nach Ziff. 22 erforderlichen Angaben festhält.  

10 Identifizierung bei Aufnahme der Geschäftsbeziehung  
auf dem Korrespondenzweg  

Wird die Geschäftsbeziehung auf dem Korrespondenzweg oder 
über Internet aufgenommen, so identifiziert die Bank den Ver-
tragspartner, indem sie sich eine echtheitsbestätigte Kopie eines 
Identifikationsdokuments im Sinne von Ziff. 9 zustellen lässt 
und die Wohnsitzadresse des Vertragspartners durch Postzustel-
lung oder auf andere, gleichwertige Weise überprüft.  

11 Aussteller von Echtheitsbestätigungen 
1Die Echtheit der Kopie des Identifikationsdokuments kann bes-
tätigt werden durch  

a) eine Zweigniederlassung, Vertretung oder Konzerngesell-
schaft der Bank,  

b) eine Korrespondenzbank oder einen anderen Finanzinterme-
diär, der von der eröffnenden Bank zu diesem Zweck aner-
kannt wird, 

c) einen Notar oder eine andere öffentliche Stelle, die solche 
Echtheitsbestätigungen üblicherweise ausstellt.  

2Als gültige Identifizierung gilt auch eine bei der Postzustellung 
oder -abholung anhand eines amtlichen Ausweises erfolgte Iden-
tifizierung, sofern damit die Zustellung ausschliesslich an den 
Adressaten gewährleistet ist.  
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2. Juristische Personen und Personengesellschaften 

12 Identifizierung bei Eintrag im schweizerischen Handelsregister 
oder in einem gleichwertigen ausländischen Register 

Wird eine Geschäftsbeziehung mit einer im schweizerischen 
Handelsregister oder einem gleichwertigen ausländischen Regis-
ter eingetragenen juristischen Person oder Personengesellschaft 
aufgenommen, identifiziert die Bank den Vertragspartner entwe-
der mit einem durch den Registerführer ausgestellten Register-
auszug oder einem schriftlichen Auszug aus einer durch die Re-
gisterbehörde, eine Aufsichtsbehörde oder durch einen vertrauens-
würdigen Privaten geführten Datenbank. 

13 Identifizierung ohne Eintrag im schweizerischen Handels-
register oder in einem gleichwertigen ausländischen Register 

Nicht im schweizerischen Handelsregister oder einem gleichwerti-
gen ausländischen Register eingetragene juristische Personen oder 
Personengesellschaften sind entweder anhand eines schriftlichen 
Auszugs aus einer durch die Aufsichtsbehörde oder aus einer durch 
einen vertrauenswürdigen Privaten geführten Datenbank, der Statu-
ten oder anhand von gleichwertigen Dokumenten zu identifizieren. 

14 Überprüfung der Identität der Eröffner und Kenntnisnahme 
von Bevollmächtigungsbestimmungen  
1Bei juristischen Personen oder Personengesellschaften ist zudem 
die Identität der natürlichen Personen, welche die Geschäftsbezie-
hung eröffnen, zu überprüfen. Dies kann mittels Kopie eines Do-
kumentes im Sinne von Ziff. 9 resp. einer echtheitsbestätigten Ko-
pie eines Identifikationsdokuments im Sinne von Ziff. 10 erfolgen.  
2Die Identität des Eröffners kann auch mittels Echtheitsbestäti-
gung der Unterschrift überprüft werden, wobei die in Ziff. 11 
der Standesregeln genannten Personen/Institutionen eine solche 
Bestätigung ausstellen können. 
3Bei der Aufnahme von Geschäftsbeziehungen mit juristischen 
Personen muss die Bank zudem die Bevollmächtigungsbestim-
mungen der Vertragspartei zur Kenntnis nehmen und dokumen-
tieren.  
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4Bei Geschäftsbeziehungen zu spezialgesetzlich beaufsichtigten 
Finanzintermediären im Sinne von Ziff. 34 können anstelle des 
Verfahrens gemäss Ziff. 14 Abs. 1 - 3 Unterschriftenbücher, 
elektronische Schlüssel oder andere geschäftsübliche Mittel aus-
getauscht werden. 

15 Identifizierung bei einfachen Gesellschaften, sich in  
Gründung befindenden Gesellschaften sowie Trustees 
1Bei einfachen Gesellschaften sind diejenigen Personen zu identi-
fizieren, welche gegenüber der Bank zeichnungsberechtigt sind. 
2Bei sich in Gründung befindenden Gesellschaften sind diejeni-
gen Personen zu identifizieren, welche die Geschäftsbeziehung 
eröffnen.  
3Bei Trustbeziehungen ist der Trustee zu identifizieren. Zudem hat 
der Trustee schriftlich (z. B. mittels Formular T) zu bestätigen, 
dass er berechtigt ist, für den Trust eine Geschäftsbeziehung bei 
der Bank zu eröffnen.  

16 Aktualität des Handelsregisterauszuges oder eines  
gleichwertigen Ausweises 

Der Handelsregisterauszug oder der gleichwertige Ausweis darf 
nicht älter als 12 Monate sein. Ein älterer Ausweis kann zu-
sammen mit einem bis 12 Monate alten Testat einer Prüfgesell-
schaft verwendet werden.  

17 Allgemein bekannte juristische Personen 
1Ist die Identität einer juristischen Person als Vertragspartnerin 
allgemein bekannt, so kann anstelle des Verfahrens gemäss  
Ziff. 12 - 14 die Tatsache, dass die Identität allgemein bekannt 
ist, aktenkundig festgehalten werden. Die Identität gilt insbe-
sondere dann als allgemein bekannt, wenn die Vertragspartnerin 
eine Publikumsgesellschaft oder direkt oder indirekt mit einer 
solchen verbunden ist.  
2Das vereinfachte Verfahren gemäss Abs. 1 ist bei Sitzgesell-
schaften unzulässig, ausser bei solchen, die direkt oder indirekt 
mit einer Publikumsgesellschaft verbunden sind.  
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3. Sonderfälle 

18 Minderjähriger Kontoinhaber sowie Mieterkautionskonto  

Die Identität eines Vertragspartners braucht nicht formell geprüft 
zu werden bei Eröffnung 

a) eines Kontos, Depots oder Heftes lautend auf den Namen 
eines Minderjährigen durch eine mündige dritte Person, so-
fern im Zeitpunkt der Eröffnung Vermögenswerte von höchs-
tens CHF 25’000.-- eingebracht werden; stattdessen ist die 
eröffnende mündige Person zu identifizieren; Ziff. 22 ist 
sinngemäss anwendbar; eröffnet der Minderjährige selbst ein 
Konto, Depot oder Heft, ist dieser selbst zu identifizieren;  

b) eines Mieterkautionskontos für ein in der Schweiz gelegenes 
Mietobjekt; 

19 Konzerninterne Identifizierung 

Ist ein Vertragspartner konzernintern in gleichwertiger Weise, d. h. 
unter Anwendung eines dieser Vereinbarung entsprechenden Sorg-
faltsstandards, bereits identifiziert worden, so ist ein erneutes 
Verfahren gemäss Ziff. 9 - 15 nicht nötig. In diesen Fällen müssen 
bei den betroffenen Konzerneinheiten Kopien der ursprünglichen  
Identifikationsakten vorliegen. Vorbehalten bleiben Fälle, wo die 
gesetzlichen Bestimmungen diesen Datentransfer nicht zulassen.  

20 Identifizierung auf andere zweckdienliche Weise 

Kann ausnahmsweise die Identität eines Vertragspartners nicht 
auf die vorgeschriebene Weise ermittelt werden, z. B. weil eine 
Person über keine Identifikationspapiere verfügt oder weil über 
eine öffentlichrechtliche Korporation oder Anstalt keine ent-
sprechenden Unterlagen bestehen, so kann die Bank die Identität 
auf andere zweckdienliche Weise überprüfen, indem sie andere 
beweiskräftige Dokumente einsieht oder von öffentlichen Stellen 
entsprechende Bestätigungen oder für eine juristische Person  
das letzte Testat einer anerkannten Prüfgesellschaft einholt. Bes-
tätigungen und Kopien von Ersatzdokumenten sind zu den  
Akten zu nehmen; ausserdem ist die Ausnahmesituation in einer 
Aktennotiz zu begründen.  
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 4. Allgemeine Identifizierungsvorschriften  
und Überwachung 

21 Delegation der Identifizierung 
1Die Bank darf die Identifizierung mittels einer schriftlichen 
Vereinbarung an Personen oder Unternehmen delegieren, wenn 

a) sie diese über ihre Aufgaben instruiert hat, und 

b) sie kontrollieren kann, ob die Identifizierungen richtig 
durchgeführt werden.  

2Der Beauftragte hat die Identifikationsakten an die Bank zu 
übermitteln und zu bestätigen, dass übermittelte Kopien mit den 
Originalen übereinstimmen.  
3Eine Weiterdelegation durch den Beauftragten ist ausgeschlos-
sen. 
4Innerhalb eines Konzerns bzw. einer Gruppe kann die Identifi-
zierung ohne Delegationsvertrag übertragen werden.  

22 Dokumentationspflicht 

Auf geeignete Weise festzuhalten sind Name, Vorname, Geburts-
datum, Nationalität und Wohnsitzadresse bzw. Firma und  
Domiziladresse des Vertragspartners, ebenso die Mittel, anhand 
derer die Identität geprüft worden ist. Stammt ein Vertragspartner 
aus einem Land, wo Geburtsdaten oder Wohnsitz- bzw. Domizil-
adressen nicht verwendet werden, entfallen diese Angaben. Die 
Fotokopie des amtlichen Ausweises und anderer Identifikations-
akten sind aufzubewahren.  


